
Haushaltssatzung
der Gemeinde Brunnthal

Landkreis München

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde Brunnthal folgende Haus-
haltssatzung:

81

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kom-
mune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlun-
gen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird

im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 15.655.105 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.310.862 €
Saldo: -1.655.757 €

im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.459.200 €
Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.568.630 €
Saldo: -109.430 €

den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.083.500 €
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.857.950 €
Saldo: -11.774.450 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.765.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 61.200 €
Saldo: 1.703.800 €

dem Saldo des Finanzhaushalts auf -10.180.080 €

festgesetzt.

82
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von
1.765.000 EUR festgesetzt.

83

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.



84
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 330 v. H.

85
Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen (Kassenkredit), wird auf

1.000.000 EURO

festgesetzt.
86

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Ort, Datum

Brunnthal, 25.01.2022
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